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BETR.:   Beschlüsse der ADK vom 4.11.2009 
 
             1.  Übernahme der übrigen Änderungen d es TdL-Tarifergebnisses 
                  vom 1.3.2009 für den kirchlichen Bereich 
 
             2.  Einführung von Einzelentgelten für  Kirchenmusiker und  
                  Kirchenmusikerinnen, bei Diensten  in Vertretungsfällen 
                  oder bei Amtshandlungen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in ihrer gestrigen Sitzung hat die ADK Beschlüsse z ur Änderung der DienstVO 
und zur Änderung der ARR-Ü-Konf gefasst.  
 
Diese Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt, dass k eine Einwendungen erhoben 
werden. Die einmonatige Einwendungsfrist beginnt, s obald die Geschäftsstelle 
die Beschlüsse den zur Einwendung berechtigten Stel len zugeleitet hat.  
 
 
1.   Übernahme der übrigen in dem TdL-Tarifergebnis   
      vom 1.3.2009 enthaltenen Änderungen  
 
Die ADK hatte bereits mit ihrem Beschluss vom 26.8. 2009 die Entgelterhöhungen 
für den Bereich der Tarifgemeinschaft der Länder (T dL) vom 1.3.2009 für den 
kirchlichen Bereich zum 1.9.2009 übernommen. Hierüb er hatten wir Sie 
informiert; im Übrigen verweisen wir auf die Arbeit smaterialien in unserem 
Intranet-Bereich. 
 
Mit dem Beschluss in der gestrigen Sitzung hat die ADK nunmehr die Übernahme 
der übrigen in dem TdL-Tarifergebnis enthaltenen Än derungen für den 
kirchlichen Bereich zum 1.9.2009 beschlossen.  
 
Nach dem Wirksamwerden dieser Beschlüsse werden wir  Ihnen baldmöglichst unsere 
Durchführungsbestimmungen übersenden. 
 



 
2.  Einführung von Einzelentgelten für Kirchenmusik er und  
     Kirchenmusikerinnen, bei Diensten in Vertretun gsfällen 
     oder bei Amtshandlungen  
 
Die ADK hat für den Dienst von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern in 
Vertretungsfällen oder bei Amtshandlungen eine paus chale Regelung für die 
Stufenzuordnung beschlossen.  
 
Danach soll sich das Entgelt nach folgenden Kriteri en errechnen:  
 
Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen  
 
*  mit C-Kirchenmusikprüfung:   EGr. 6 Stufe 3 
 
*  mit D-Kirchenmusikprüfung:   EGr. 4 Stufe 2 
 
*  ohne Kirchenmusikprüfung:    EGr. 2 Stufe 1 
 
Diese Änderung des DienstVO soll am Tag nach der Be kanntmachung im Kirchl. 
Amtsblatt in Kraft treten. 
 
 
Abschließend möchten wir noch einmal ausdrücklich d arauf hinweisen, dass diese 
Beschlüsse unter dem Vorbehalt stehen, dass keine E inwendungen erhoben werden. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen          
Im Auftrage:          
 
gez. Klus   
 

 


